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Textliche Festsetzungen 
 
1.  Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) werden die gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zulässigen 

der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe ausgeschlossen. 
Die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
- Gartenbaubetriebe (Nr. 4) 
- Tankstellen (Nr. 5) 
sind nicht Bestandteile dieses Bebauungsplanes und daher ausgeschlossen. 
 

2.  Das Dorfgebiet (MD) gem. § 5 BauNVO ist gem. § 1 Abs. 4 BauNVO gegliedert. Im einge-
schränkten Dorfgebiet (MDe) werden die gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 4 und 5, Nr. 7 bis 9 
BauNVO zulässigen  
- Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Nr. 1), 
- Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Er-

zeugnisse (Nr. 4), 
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beher-

bergungsgewerbes (Nr. 5), 
- Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-

liche und sportliche Zwecke (Nr. 7), 
- Gartenbaubetriebe (Nr. 8), 
- Tankstellen (Nr. 9) 
ausgeschlossen. 
Die gem. § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten i.S. des § 4 
a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes und daher ausge-
schlossen. 
 

3.  Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und im eingeschränkten Dorfgebiet (MDe) sind maxima-
le Oberkanten der Gebäude von 10,0 m sowie maximale Sockelhöhen (OKFF bzw. OK Erd-
geschossfußboden) von 0,50 m über Bezugspunkt zulässig. Bezugspunkt ist die mittlere 
Höhenlage der Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) des zugehörigen Straßenabschnittes. 
Maßgeblich ist die ausgebaute, ansonsten die geplante Straßenhöhe. 
 

4.  Innerhalb der Flächen für die Wasserwirtschaft ist die Errichtung eines Regenrückhalte-
beckens erforderlich. Lage, Größe und Beschaffenheit richten sich nach den wasserwirt-
schaftlichen Erfordernissen gemäß der hydraulischen Berechnung. 
 

5.  Aus Gründen des Biotop- und Artenschutzes sind i.S. von § 9 Abs. 1 a BauGB auf den 
Flächen mit der zeichnerischen Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB folgende Maß-
nahmen vorzunehmen: 
Auf einer rd. 15.420 m² großen landwirtschaftlichen Fläche wird Intensivgrünland mit Wei-
denutzung entwickelt. 
 

6.  Am Rand der Fläche für das Regenrückhaltebecken werden fünf Eichen gepflanzt. Als 
Mindestqualität für die Bäume ist zu wählen: Heister, 10-12 STU, 3 x verschult, mit Ballen. 
Die anzupflanzenden Gehölze sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zu unterhalten und im 
Falle ihres Abganges durch neue gleichwertige zu ersetzen. 
 

7.  Der Eingriff in den Naturhaushalt, den die Gemeinde aufgrund ihrer planerischen Ent-
scheidung vorbereitet, wird durch die Maßnahmen im Plangebiet ausgeglichen, die im 
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 b BauGB festgesetzt sind. 
Die Maßnahmen werden den Baugrundstücken im Plangebiet entsprechend zugeordnet. 
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Zusammengehörige Biotopflächen
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Braunschweig

»

ASI Sandacker in Intensivnutzung 

BE Strauch, Busch  

BFR Feuchtes Weidengebüsch nährstoffreicher 
Standorte 

BRS Sonstiges Sukzessionsgebüsch 

BZN Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen 
Gehölzarten 

FKK Kleiner Kanal 

GIT Intensivgrünland trockenerer Standorte 

GRA Artenarmer Scherrasen 

GRT Trittrasen 

HBA Baumreihe 

HFM Strauch-Baumhecke 

OED Dicht bebautes Einzelhausgebiet 

OEL Locker bebautes Einzelhausgebiet 

OSM Kleiner Müll- / Schuttplatz 

OSZ Sonstige Ver- / Entsorgungsanlage 

OVS Straße 

OVW Weg 

SEZ Sonstiges naturnahes nährstoffreiches 
Stillgewässer 

UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 
Standorte 

UHT Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener 
Standorte 
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